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Medienmitteilung 

 

Regensdorf – Die Fröschegrueb: Vom Bau- zum Justizdenkmal 

 

Es kann und darf nicht sein, dass Eigentümer immer wieder mit Hilfe von Gemeindebehör-

den straflos wertvolle kulturelle Bauzeugen verfallen lassen und mutwillig zerstören. 

 

Der Zürcher Heimatschutz stellt sich nicht grundsätzlich gegen die Weiterentwicklung von 

Dörfern und Städten. Er ist jedoch der Meinung, dass historische Gebäude identitätsstiftend 

sind und die Lebensqualität an einem Ort steigern können.  

Die Fröschegrueb in Regensdorf ist eines der ältesten Gebäude in der Gemeinde und steht 

an einem markanten Ort. Im Kern entstand es 1559 und bildet, zusammen mit der Kirche 

und zwei weiteren historischen Gebäuden, von denen das eine in das 15. Jahrhundert zu-

rückreicht, ein prägendes Ensemble im Dorfbild: hier ist Regensdorf! Schon 2002 kam ein 

Gutachten der Kantonalen Denkmalpflege Kommission zum Schluss, dass es sich bei der Frö-

schegrueb um ein Schutzobjekt von überkommunaler Bedeutung handelt, das identitätsstif-

tende Wirkung für das Ortsbild hat. Aus diesem Grund hat sich der ZVH jahrelang und mit 

erheblichen finanziellen Mitteln für die Instandstellung dieses wichtigen Denkmals an die-

sem sensiblen Ort eingesetzt.  

Der ZVH findet es sehr bedauerlich, dass weder die Gemeindebehörden von Regensdorf 

noch die Eigentümer während dieser langen Zeit gewillt waren, die historische Bausubstanz 

zu respektieren und vor weiterem Zerfall zu bewahren. Dafür gäbe es zahlreiche gute Bei-

spiele, die exemplarisch für das Nebeneinander von Alt und Neu stehen. Stattdessen hat 

man die Fröschegrueb zerfallen lassen und ihrer Zerstörung Vorschub geleistet. Seit 2003 

versuchte der Gemeinderat unentwegt, dieses Gebäude zu beseitigen. Immer wieder musste 

er von den Gerichten gestoppt werden. In unzähligen Eingaben hat der Heimatschutz an die 

gesetzliche Verpflichtung erinnert, dieses Gebäude ordnungsgemäss zu unterhalten und vor 

allem das Dach zu reparieren. Erfolglos – in keinem Zeitpunkt hat der Gemeinderat wirksam 

eingegriffen, nie ist er zur Ersatzvornahme – also der Vornahme der baulichen Massnahmen 
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auf Kosten des Eigentümers – geschritten oder hat diesem gestützt auf Art. 292 StGB straf-

rechtliche Folgen für den Fall angedroht, dass er die gesetzliche Unterhaltspflicht weiter ver-

letzt. 2007, 2012 und 2014 hat der Gemeinderat dem Eigentümer entgegen klarem Recht 

den Abbruch des Gebäudes bewilligt, zuletzt unter Zuhilfenahme eines Privatgutachters, der 

bestätigt hat, dass der Zerfall schon im 17. Jahrhundert eingesetzt habe...  

So kam es wie es kommen musste. Nach unzähligen beschwichtigenden oder ausweichen-

den Antworten des Gemeinderates an den Heimatschutz ist im Juli 2014 eine Ecke des Ge-

bäudes eingestürzt. Es wurde trotz deutlicher Hinweise auf Fremdeinwirkung nie untersucht, 

wie das geschehen konnte – die Kriminalisten der Polizei kamen nach unseren Kenntnissen 

nie zum Einsatz. Eine Strafanzeige des Heimatschutzes wurde ohne nähere Abklärungen und 

mit einer nicht nachvollziehbaren Begründung eingestellt, ohne dass dieser Entscheid hätte 

weitergezogen werden können. So wird nun die „Fröschegrueb“ vom Bau- zum Justizdenk-

mal – als Mahnmal für das Versagen unseres Rechtsstaates. Was hilft es, wenn Kommissio-

nen die Schutzwürdigkeit eines Gebäudes bejahen und Gerichte sie bestätigen, wenn am 

Ende der Eigentümer, unterstützt vom Gemeinderat, das Schutzobjekt zerfallen lässt? Weil 

es nicht hingenommen werden darf, dass dieser krasse Rechtsmissbrauch am Ende mit einer 

Abbruchbewilligung und der mit einem Neubau verbundenen Erhöhung der Nutzfläche be-

lohnt wird, will der Heimatschutz weiter vor den Gerichten für dieses Haus kämpfen. An-

dernfalls droht dieses Beispiel Schule zu machen – Ansätze sind vielenorts zu erkennen. 

Der ZVH hat vor wenigen Tagen eine Aufsichtsbeschwerde an die Baudirektion eingereicht, 

damit der Kanton in Regensdorf eingreife. Darüber hinaus müssen die Strafbestimmungen 

des Planungs- und Baugesetzes (PBG) dringend revidiert werden, damit krasse Pflichtverlet-

zungen dieser Art nicht ohne strafrechtliche Folgen bleiben. Auch muss die Einziehung ge-

mäss Art. 70 StGB in solchen Fällen zur Regel werden.   

Eigentum ist nicht nur ein Recht, sondern auch eine Verpflichtung. Eine Verpflichtung ge-

genüber der Öffentlichkeit und der Nachwelt, dem baulichen Erbe, welches unsere Umwelt 

mitprägt, Sorge zu tragen. Zudem kann der respektvolle Umgang mit historischer Bausub-

stanz für den Eigentümer auch einen Mehrwert generieren und bedeutet nicht immer ein-

fach nur eine Einschränkung.  

 

Mitteilung an die Redaktion: Für Fragen steht Ihnen der Präsident des Zürcher Heimatschutzes ZVH, 

Herr Prof. Martin Killias, gerne zur Verfügung. Sie erreichen ihn unter 079 621 36 56 oder per Email an 

martin.killias@krc.ch 

 

 

 

 

mailto:martin.killias@krc.ch


 
 

 7.7.2015 | 3 / 6 

Bildmaterial: Fotos von ZVH-Vorstandsmitgliedern 
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